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 BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland  
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 80336 München

Was ist im Schadensfall zu tun?
Ganz einfach:
Rufen Sie die Versicherungshotline an
Tel.: 07 11 / 81475 - 511
(Mo. bis Fr.: 8.00 − 18.00 Uhr)

Bitte halten Sie dafür die folgenden Unterlagen bereit:

Kaufvertrag der Küche und den Nachweis über den Erhalt 
der versicherten Geräte (z.B. Lieferschein).

Ein Service-Mitarbeiter des Versicherungsgebers wird 
Ihnen im Telefonat die weiteren Schritte mitteilen.  
Bitte beachten Sie, dass eine Reparatur nur durch eine  
vom Versicherer benannte Reparaturfirma durchgeführt 
werden darf.
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Küchenschutzbrief

Schutz
für Ihre Küchengeräte



Schützen, was wichtig ist
Die Küche ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Ist ein Gerät 
defekt, bedeuten eine Reparatur oder sogar eine Neu-
anschaffung unerwartete Kosten. Genießen Sie mit dem 
Küchenschutzbrief Ihre Küche sorgenfrei und schützen  
Sie bis zu fünf Geräte 1.

Die gesetzliche Gewährleistung greift maximal zwei Jahre 
nach Erwerb der Geräte. Einfach jetzt beim Kauf Ihrer 
Küche bis zu fünf Geräte versichern – und für weitere drei 
Jahre geschützt sein 2. 

Und das Beste: Der Küchenschutzbrief versichert nicht nur 
Kücheneinbaugeräte, sondern Sie können auch Geräte ver-
sichern, die in Ihrer Küche eingebaut oder aufgestellt sind,  
wie zum Beispiel, Ihre Waschmaschine, Ihren Wäschetrockner 
oder Ihren Kaffeevollautomaten!

1) Versicherungsschutz besteht für den unmittelbaren Verlust der Funktions-
fähigkeit durch Produktions-, Konstruktions- oder Materialfehler. Weitere 
Einzelheiten zum Küchenschutzbrief, insbesondere auch zu Ausschlüssen 
und Beschränkungen, entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen. 

2) Der Versicherungsschutz für das einzelne Gerät beginnt nach Ablauf der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren und beträgt drei Jahre. 
Produktgeber ist die Cardif Allgemeine Versicherung. Versicherungsneh-
mer ist BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: 
Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Welche Geräte möchten Sie schützen?
Möchten Sie drei oder fünf Geräte schützen? 
Wählen Sie zwischen den Varianten  
„Basis“ und „Premium“.

Basis Premium

Einmalbetrag 99 € 150 €

Selbstbeteiligung 0 € 0 €

Versicherte Produkte maximal  
drei Geräte

maximal  
fünf Geräte

Schadenssumme p.a. unbegrenzt unbegrenzt

Versicherungsfälle p.a. unbegrenzt unbegrenzt

Diese Geräte können geschützt werden:
Der Küchenschutzbrief versichert sowohl Einbaugeräte 
als auch einzelne Geräte – Hauptsache, sie stehen in Ihrer 
Küche.

 Herd, Backofen,  Trockner
 Kochfeld, Mikrowelle  Waschmaschine

 Geschirrspülmaschine  Dunstabzugshaube
 Kühlschrank  Kaffeemaschine
 und viele mehr

Ihre Vorteile auf einen Blick
Vorteile des Küchenschutzbriefs

 Schutz für eingebaute und frei in der Küche stehende 
Geräte für weitere drei Jahre

 Übernahme der Reparaturkosten

 Neukaufbeteiligung bei irreparablem Gerät

 Unbegrenzte Schadenssumme

 Unbegrenzte Zahl an Versicherungsfällen für die  
versicherten Geräte

 Keine Selbstbeteiligung

 Schnelle und unbürokratische Hilfe im Schadensfall

 Einmalprämie: 99 € für die Basis-Variante (drei  
Geräte) 150 € für die Premium-Variante (fünf Geräte)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
einen Verkäufer dieser Filiale oder fragen Sie direkt 
nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum 
Küchenschutzbrief.

Ist eines der mit dem Küchen-
schutzbrief versicherten  
Geräte defekt, übernimmt der 
Versicherer die Kosten für  
Reparaturen (inklusive Anfahrt, 
Arbeitszeit, Materialkosten), die 
durch eine von ihm benannte 
Firma durch-

geführt werden. Kann das Gerät nicht 
mehr repariert werden, erhalten Sie 
eine Neukaufbeteiligung in Höhe von 
200 € pro Versicherungsfall.

Gerät defekt 
− was nun?


